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Letzter Bericht von Präsident Thomas Zanner

Präsident Thomas Zanner hat be-
reits im Vorfeld den Wunsch
geäußert, sein Mandat in der 140.
Vollversammlung zurück zu legen.

In seiner letzten Vollversammlung
konnte Thomas Zanner neben
Landeshauptmann Dr. Wilfried
Haslauer, auch Landesrat Dipl. Ing.
Dr. Josef Schwaiger mit Abteilungs-
leiter Dr. Franz  Moser und den
Vizepräsidenten der Landwirt-
schaftskammer Salzburg, Georg
Wagner, begrüßen. 

In seinem letzten Bericht ging der
scheidende LAK-Präsident auch
kurz auf die Vergangenheit ein.

Kurzer Rückblick
Die Landarbeiterkammer für
Salzburg ist seit 1949 durch
Landesgesetz eingerichtet und da-
mit ein „Kind“ des Landes Salzburg.
In den mittlerweile fast 70 Jahren
ihres Bestehens kann man mit Fug
und Recht behaupten, dass die
Landarbeiterkammer in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich die Aufgaben
gut erfüllt hat, so wie es dem
Kammergesetz entspricht.

Dies gilt für 
• die arbeits- und sozialrechtlichen
Belange durch ein geordnetes
Kollektivvertragswesen im Bundes-
land Salzburg. Wir werden auch die
€uro 1.500,- Mindestlohn ab 2020
erreichen. 

Die meisten Lohnkategorien liegen
jetzt bereits mehr oder weniger
deutlich darüber. Bei einigen weni-
gen ist noch etwas zu tun. Die

Bereitschaft der Dienstgeberseite
dazu wurde uns bereits zugesagt. 

• Durch eine funktionierende
Sozialpartnerschaft mit dem Land-
und Forstwirtschaftlichen Arbeit-
geberverband und der Landwirt-
schaftskammer werden wir auch
dieses Ziel erreichen.

• Auch die Beratung und Vertret-
ung der Mitglieder, wenn es um ih-
re arbeits- und sozialrechtlichen
Belange geht, funktioniert bestens.

Förderung der Mitglieder
und Zusammenarbeit mit
dem Land Salzburg

In meiner Zeit als Präsident (seit
dem Jahr 2005) konnten an

Kammermitglieder Darlehen für
Wohnraumschaffung bzw. Wohn-
raumverbesserung in einer Höhe
von insgesamt 5,9 Mio. €uro ver-
geben werden; von der LAK insge-
samt seit 1952 rund 20 Mio. €uro.
Rund 700 Personen konnten für
ihre langjährige Tätigkeit in der
Land- und Forstwirtschaft geehrt
werden. Dabei wurden rund
115.000,- €uro an Treueprämien
ausgeschüttet; von der LAK insge-
samt seit 1972 rund 730.000,- €uro.
• Die Zusammenarbeit mit dem
Land Salzburg funktioniert sowohl
auf politischer wie auf Verwalt-
ungsebene bestens. Die LAK ist in
vielen Gremien vertreten und bringt
sich zum Wohl der Kammermitglie-
der, aber auch zum Wohl unseres
schönen Bundeslandes, nach ihren
Möglichkeiten ein.
• Um all diese Aufgaben erfüllen
zu können braucht man auch finan-
zielle Mittel. Die LAK hat dafür von
Anfang an der Unterstützung des
Landes bedurft. Das gilt auch für
die anderen Landarbeiterkammern
in den Bundesländern.
• Die Salzburger LAK finanziert sich
zum größten Teil selbst, für den
Rest benötigen wir die Unterstütz-
ung des Landes Salzburg, für die
wir sehr dankbar sind und um die
wir auch in Zukunft ersuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Im Beisein von Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer gab LAK-Präsident
Thomas Zanner in der 140. Vollversammlung am 26. April 2019 in Grünau
seinen letzten Bericht an die anwesenden Kammerräte der Vollversammlung

Fotos (2): LAK Salzburg
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Weitere Errungenschaften 
• Als erwähnenswerten Punkt in
meiner Amtszeit möchte ich eine
Reform des Wahlrechtes zur
Vollversammlung der Landarbeiter-
kammer nennen. Es wurde das
Wahlrecht für alle ab Vollendung
des 16. Lebensjahres und unabhän-
gig von der Staatsangehörigkeit im
Jahr 2008 eingeführt.

Der letzte bedeutende Schritt wur-
de mit der Verbundlichung des
Landarbeitsrechtes ab 1.1.2020 ge-
setzt. Die Zuständigkeit wandert
von Artikel 12 der Bundesver-
fassung (Grundsatzgesetzgebung
Bund – Ausführungsgesetzgebung
und Vollziehung Land) in Artikel 11
(Gesetzgebung Bund – Vollziehung
Land). 

Es muss daher in weiterer Folge ein
einheitliches Landarbeitsgesetz für
ganz Österreich erlassen werden.
Die 9 Ausführungsgesetze (Land-
arbeitsordnungen) entfallen. Bis
das neue Bundesgesetz in Kraft
tritt, gelten aber die Landarbeits-
ordnungen weiter. 

Neudefinition ausständig
Die Landarbeiterkammern und der
Österr. Landarbeiterkammertag ha-
ben aus Anlass dieser Verfassungs-
änderung auch immer eine gesetz-
liche Neudefinition des Land- und
Forstwirtschaftlichen Gebietes ge-
fordert. Die Abgrenzung des in der
Verfassung verwendeten Begriffes
„land- und forstwirtschaftliches
Gebiet“ bereitet größte Schwierig-
keiten. Der Verfassungsgerichtshof
stellt auf die Kundmachung der
Gewerbeordnung 1933 bzw. 1934
ab. Er betrachtet den Bereich der
Land- und Forstwirtschaft nach
dem Stand dieser Gesetzgebung
als „versteinert“. 

Diese Verfassungslage trägt der dy-
namischen Entwicklung der Land-
und Forstwirtschaft in keiner Weise
Rechnung. Dies wurde bisher je-
doch nicht umgesetzt und muss
daher auf der Zukunftsagenda der
Landarbeiterkammern bleiben.

Bevor das Landarbeitsrecht mit
1.1.2020 verbundlicht wird, ist aber
noch eine umfangreiche Novelle in

Vollversammlung Johann König ist
neuer Präsident
Der neue Präsident der Landarbeiter-
kammer für Salzburg, ist ebenso wie sein
Vorgänger, Präsident Thomas Zanner, ein
gebürtiger Lungauer. Johann König ist
verheiratet und Vater von zwei erwach-
senen Kindern. Er wohnt mit seiner
Gattin Anni in Unternberg im Lungau.

Privat war Johann König über 15 Jahre
lang Mitglied der Trachtenmusikkapelle
Unternberg, 2 Jahre Obmann der Land-
jugend und über 10 Jahre beim USV Unternberg tätig. Aktuell engagiert
er sich als Jagdaufsichtsorgan und ist nach der Ausbildung zum
„Facharbeiter der Bienenwirtschaft“ auch Herr über 10 Bienenstöcke.

Beruflich ist Johann König seit 1. August 1984 bei der ÖBf-AG beschäf-
tigt. Zuerst als Lehrling bis 1987, in der Folge als Forstfacharbeiter,
Forstschlepperfahrer und seit 2004 „Forstfacharbeiter in der Funktion
F4“. Johann König ist unter anderem auch „Zertifizierter Forstpraxistrainer“
und mitverantwortlich beim Forstfacharbeiterkurs, der alljährlich an der
Landwirtschaftsschule Tamsweg in Zusammenarbeit mit den ÖBf-AG,
der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle (LFA) Salzburg und der Land-
wirtschaftlichen Fachschule (LFS) Tamsweg abgehalten wird.

Johann König hat sich schon bald als Betriebsrat für seine Berufskollegen
eingesetzt. Bereits 1990 wurde er zum Betriebsratsvorsitzenden der
Arbeiter der ehemaligen FV Tamsweg gewählt. Mit der Zusammenlegung
der  Forstverwaltungen Tamsweg und Mauterndorf wurde er neuerlich
als Betriebsratsvorsitzender und in der Folge auch als Ersatzmitglied in
den Zentralbetriebsrat der ÖBf-AG gewählt. Nach Auflösung der FV
Tamsweg und Zusammenlegung zum Forstbetrieb Kärnten-Lungau wurde
er wieder zum Betriebsratsvorsitzenden der Arbeiter gewählt.

Sein Wirken in der gesetzlichen Interessenvertretung, der Landarbeiter-
kammer für Salzburg, begann mit der LAK-Wahl 2000. Nachdem
Präsident Thomas Zanner bereits im Jänner d.J. seine Funktion als
Obmann des Salzburger Land- und Forstarbeiterbundes (SLFB) auf ei-
genen Wunsch zurückgelegt hat, wurde Johann König bereits zum
Landesobmann des SLFB  einstimmig gewählt. 

Nunmehr wurde er von der 140. Vollversammlung auch einstimmig zum
neuen Präsidenten der Landarbeiterkammer für Salzburg gewählt.  Unser
Foto auf Seite 2 (unten) zeigt den neu gewählten LAK-Präsidenten Johann
König mit Vizepräsidentin Dagmar Neureiter bei der Verabschiedung
seines Vorgängers Präsident Thomas Zanner.

(Fortsetzung von Seite 2)

der Salzburger Landarbeitsordnung
umzusetzen. Bei der Erstellung des
Gesetzesentwurfes war die Land-
arbeiterkammer eingebunden. Die
Begutachtungsfrist läuft bis Ende
April, danach hoffen wir auf eine
rasche Umsetzung 

Karfreitagsregelung 
Die letzte bedeutsame arbeitsrecht-
liche Neuerung betraf den
Karfreitag (Anmerkung: siehe dazu
Bericht auf Seite 6).

Einige der zukünftigen Heraus-
forderungen für die Salzburger
Landarbeiterkammer habe ich er-
wähnt und weitere werden nicht
ausbleiben. 

Ich bin aber überzeugt, dass diese
auch unter meinem Nachfolger,
dem ich dazu viel Erfolg wünsche,
im Interesse der Dienstnehmer-
innen und Dienstnehmer in der
Land- und Forstwirtschaft erfolg-
reich gemeistert werden.

Foto©LAK Salzburg
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Präsidentenwechsel in der Landarbeiterkammer 
Ansprache des neuen

Präsidenten
„Für die Mitarbeiter und Funktionäre
der Landarbeiterkammer für Salz-
burg ist es eine große Ehre und
Anerkennung, dass sich Landes-
hauptmann Dr. Wilfried Haslauer
die Zeit genommen hat, heute hier
bei unserer Vollversammlung an-
wesend zu sein. 

Es freut uns ebenfalls, dass wir
Herrn Landesrat Dr. Josef Schwaiger
mit Abteilungsleiter Dr. Franz Moser
und den Vizepräsidenten der Land-
wirtschaftskammer Georg Wagner,
bei uns begrüßen dürfen.

Die heutige Wahl zum Präsidenten
der LAK Salzburg ist etwas ganz be-
sonderes für mich. Ich danke euch
Kammerrätinnen und Kammerräten
für die Wahl und euer Vertrauen.
So ein Wahlergebnis bestärkt und
motiviert und ist eine große Be-
stätigung für unseren Zusammen-
halt in der Landarbeiterkammer. 

Bei der letzten Vollversammlung
wurde über eine mögliche Nach-
folge von Präsident Thomas Zanner
gesprochen. Zu meiner Überrasch-
ung wurde ich als eventueller
Nachfolger vorgeschlagen. 

Als ersten Schritt habe ich mit mei-
ner Familie gesprochen. Am 30.
Jänner 2019 wurde ich bei der
Vollversammlung des Salzburger
Land und Forstarbeiterbundes zum
neuen Landesobmann gewählt. Ich
darf dafür allen Mitgliedern meinen
Dank für ihr Vertrauen aussprechen.

In der Zwischenzeit ist einiges pas-
siert! Meine Familie und meine Frau
stehen hinter mir, obwohl sie wis-
sen, dass meine neue Tätigkeit als
Präsident mit einigem Zeitaufwand
verbunden sein wird.
Ich darf an dieser Stelle auch mei-
nem Dienstgeber, den Österreich-
ischen Bundesforsten, meinen auf-
richtigen Dank aussprechen. 

Es wurde mir die gleiche Unter-
stützung wie dem bisherigen
Präsidenten zugesichert.

Im Februar durfte ich dann mit dem
Österreichischen Kammertag zur
„Grünen Woche“ nach Berlin reisen.

(Fortsetzung auf Seite 5)Fotos (6): LAK Salzburg
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Diese Erfahrung war sehr lehrreich
und ich wurde vielen Personen aus
Politik und Wirtschaft vorgestellt.
Auch das Treffen der Kollektivver-
trags-Referenten des Landarbeiter-
kammertages und der Land- und
Forstarbeiterbünde in Bad Schaller-
bach war eine neue Erfahrung.

Weiters habe ich Anfang April am
alljährlichen LAK Präsidententreffen
in Salzburg teilgenommen. Am
Abend wurde unser Präsident Thomas
Zanner in einem freundschaftlichen
Rahmen verabschiedet. 

Die nächste Zeit werde ich unter
anderem dazu nutzen, mich mit all
den Aufgaben und Pflichten eines
Präsidenten vertraut zu machen.
Gewisse Abläufe und Gepflogen-
heiten bezüglich der Amtsführung
sind neu für mich, es gilt noch vie-
les kennen und verstehen zu ler-
nen. Ich darf die Mitarbeiter des
Kammeramtes ersuchen, mich da-
hingehend mit der manchmal sicher
notwendigen Geduld zu unter-

stützen.

Unseren neuen juristischen
Mitarbeiter Mag. Armin Üblagger
(siehe Foto unten, links neben
Kammeramtsdirektor Dr. Otmar
Sommerauer bei der Stimmenaus-
zählung) darf ich willkommen
heißen und ihn um seinen vollen
Einsatz  bitten. Auch die Neuwahl-
en in die Vollversammlung der
Landarbeiterkammer für Salzburg
sind im Oktober 2020 abzuhalten. 

Ich wünsche uns eine gute
Vorbereitung und rege Wahlbeteili-
gung. Weiteres werden wir bei
einer unserer nächsten Vorstands-
sitzungen besprechen. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei
allen die an der heutigen Vollver-
sammlung teilgenommen haben.

Besonders bedanke ich mich bei
Landeshauptmann Dr. Wilfried
Haslauer und Landesrat Dr. Josef
Schwaiger für ihr Kommen und
für die Unterstützung unserer
Kammer.“

Grußworte von
LH Haslauer

Landeshauptmann Dr. Wilfried
Haslauer betonte in seinen
Grußworten die Bedeutung der
Kammern als typisch österreichi-
ches Rechtselement, das bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts zurück-
reicht. 

Bei der Landarbeiterkammer für
Salzburg hat es etwas länger ge-
dauert, bis sie 1949 eingerichtet
wurde. Der Strukturwandel hat von
ursprünglich 15.000 jetzt 3.000
Mitglieder übrig gelassen, aber sie
ist nicht die kleinste Kammer.

Es ist das alte österreichische
System der Selbstverwaltung,
dass sich die Berufsstände selbst
vertreten, denn niemand weiß die
Sorgen und Interessen der Vertre-
tenen besser als diese selbst, wie
z.B. bei der Berufsausbildung, in
Arbeitsrecht und Kollektivvertrags-
wesen und so weiter.

Er bedankte sich für diese Selbst-
verwaltung, dass sorgsam und de-
mokratisch damit umgegangen
wird und man selber anpackt. Das
ist gut für die Zukunft. Nur durch
Zusammenhalt können wir uns
entsprechend weiterentwickeln!

Eine passive, furchtsame Gesell-
schaft ist immer Fremdeinwirkung
ausgesetzt!

Aktive Arbeit ist wichtig für einen
guten Zusammenhalt!

Abschließend wünschte  Landes-
hauptmann Dr. Wilfried Haslauer
der Landarbeiterkammer für ihre
Arbeit Alles Gute!

(Fortsetzung von Seite 4)

Foto: LAK/Mag. Armin Üblagger
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Tag außer dem Urlaubsentgelt
Anspruch auf das für die geleistete
Arbeit gebührende Entgelt, insge-
samt daher das doppelte Entgelt
für die geleistete Arbeit, womit das
Recht auf den persönlichen Feier-
tag konsumiert ist.

3.
Für den Bereich der Salzburger
Landarbeitsordnung (Land- und
Forstwirtschaft) gilt eine gleich-
lautende gesetzliche Regelung
(Inkrafttreten ab 27.3.2019). 
Dieser persönliche Feiertag ist
ebenso spätestens drei Monate im
Vorhinein schriftlich bekannt zu ge-
ben. Soll dieser Feiertag bis inkl.
27.6.2019 liegen, genügt ebenfalls
eine schriftliche Bekanntgabe spä-
testens 2 Wochen vorher. Dieser
Feiertag verringert das Ausmaß des
jährlichen Erholungsurlaubes um 1
Tag. Wird an diesem Tag gearbeitet,
gilt Punkt 2., das heißt es gebührt
auch doppeltes Entgelt.

4.
Der Karfreitag als gesetzlicher
Feiertag für die Angehörigen der
evangelischen Kirchen AB und HB,
der Altkatholischen Kirchen und der
Evangelisch-methodistischen
Kirche ist damit entfallen. 

Dr. Otmar Sommerauer

Rechtsthema: Neue Karfreitagsregelung 

Nachdem Präsident Thomas Zanner auch seinen Mandatsverzicht erklärt
hat, wurde noch vor der Neuwahl von Johann König, der Forstfacharbeiter
Rupert Lackner aus Uttendorf von Vizepräs. Dagmar Neureiter angelobt. 

Der neue Kammerrat machte nach einer Maurerlehre die Ausbildung zum
Forstfacharbeiter und ist nunmehr seit 1985 bei den Österr. Bundesforsten
im Pinzgau beschäftigt. Er engagiert sich als Fähnrich beim Kameradschafts-
bund und als Betriebsratsvorsitzender der Arbeiter für seine Arbeitskollegen
beim FB Pinzgau. Er ist verheiratet und Vater von 3 Kindern.

Der Karfreitag war bisher in
Österreich für die Angehörigen der
evangelischen Kirchen AB und HB,
der Altkatholischen Kirchen und der
Evangelisch-methodistischen
Kirche ein Feiertag (§ 7 Abs 3
Arbeitsruhegesetz, § 75 Abs 1 Ziffer
3. Salzburger Landarbeitsordnung).

1.
In dieser nationalen Regelung hat
der Europäische Gerichtshof (EuGH
22.1.2019, C-193/17) eine unzuläs-
sige Diskriminierung auf Grund der
Religionszugehörigkeit gesehen. 

Sie verstößt damit gegen die
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie
(RL 2000/78/EG). Rechtlich folgt
daraus, dass in Bezug auf den
Karfreitag allen Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmern die gleiche
Behandlung zukommen muss,
auch wenn sie keiner der obenge-
nannten Kirchen angehören. 

2.
Mittlerweile hat der Nationalrat
unter anderem das Arbeitsruhe-

gesetz, das Land- und Forstarbeiter-
Dienstrechtsgesetz und das Land-
arbeitsgesetz dahingehend geän-
dert, dass es für jeden Dienstneh-
mer einen beliebigen persönlichen
Feiertag gibt, den der Dienstneh-
mer einseitig einmal pro Arbeitsjahr
bestimmen kann.
Dieser persönliche Feiertag ist spä-
testens drei Monate im Vorhinein
schriftlich bekannt zu geben.
Übergangsbestimmung: Soll
dieser  Feiertag bis inkl. 22.6.2019
liegen, genügt eine schriftliche
Bekanntgabe spätestens zwei
Wochen vorher. Dieser Feiertag ver-
ringert das Ausmaß des jährlichen
Erholungsurlaubes um 1 Tag.
Es steht dem Dienstnehmer frei,
auf Ersuchen des Dienstgebers den
bekannt gegebenen Urlaubstag
nicht anzutreten. In diesem Fall hat
der Dienstnehmer weiterhin
Anspruch auf diesen Urlaubstag,
d.h. er wird nicht vom Erholungs-
urlaub in Abzug gebracht. Weiters
hat er für den bekannt gegebenen

Rupert Lackner neu angelobt

Haben Sie Fragen?
Die Landarbeiterkammer für
Salzburg hilft ihren Mitgliedern
und gibt über viele Themen aus
der Arbeitswelt die kompetente
Beratung und Hilfe. 
Weitere Informationen erhalten
Sie auch telefonisch während der
Bürozeiten von Montag bis
Donnerstag in der Zeit von 07:15
bis 16:00 Uhr bzw. Freitags bis
12:00 Uhr unter: 

(0662) - 871 232
bzw. auch per E-Mail unter:
landarbeiterkammer@

lak-sbg.at
Ausserhalb der Bürozeiten kön-
nen Sie ihre Telefonnummer auf
dem Anrufbeantworter sprechen
und wir rufen Sie am nächsten
Tag zurück.

Foto: LAK Salzburg
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Schulung der LAK und Berufsjägertag 2019
An die 100 Besucher folgten der
Einladung der Landarbeiterkammer
zur jährlichen Schulung für Berufs-
jäger und Forstangestellte und zum
Berufsjägertag am 15.4.2019 nach
Stegenwald. 

Auf Grund der extremen Wetterbe-
dingungen verbunden mit großen
Schneemengen zu Beginn dieses
Jahres, wurde Mag. Bernhard
Niedermoser (siehe Foto rechts  mit
KAD Dr. Otmar Sommerauer), Leiter
der ZAMG-Regionalstelle für
Meteorologie und Geodynamik
Salzburg und Oberösterreich, er-
sucht, diesbezüglich einen Vortrag
zu halten. 

In seinem zweistündigen Referat
"Entstehung von Lawinen 

und Erkennen von
Gefahrensituationen"

stellte er an Hand der Situation im
Jänner 2019 dar, dass es mehr als
wichtig ist, sich über die aktuelle
Schneelage und die Lawinensitua-
tion in seinem Jagdrevier vorab zu
informieren, um Gefahren richtig
einschätzen zu können.

Zunächst wurden vom Vortragen-
den die einzelnen Lawinenarten
und die Ursache ihrer Entstehung
erläutert. Anhand einiger Veran-
schaulichungsbeispiele konnte von
den Schulungsteilnehmern dann
nachvollzogen werden, welche zer-
störerischen Kräfte durch eine
Lawine freigesetzt werden können,
denen man, wenn man erst einmal
in sie hineingerät, aus eigener Kraft
kaum noch entkommen kann.

Umso wichtiger sei es für jene, die
sich beruflich einen Großteil ihrer
Zeit in alpinem Gelände bewegen,
die entsprechenden Warnzeichen
zu kennen, um Gefahrensituationen
vermeiden zu können.

Dementsprechend wurden auch
die wichtigsten Anzeichen für be-
vorstehende Lawinenabgänge er-
örtert und den Teilnehmern der
Schulung noch einmal nahegelegt,
kritische Bereiche im Gelände bei
Vorliegen solcher Gefahrenzeichen
entsprechend zu meiden.

Im Anschluss an den Vortrag war
noch Raum für ergänzende Fragen
aus dem Publikum und Diskussion. 

Als Leiter der Lawinenwarnzentrale
Salzburg erstellt Mag. Bernhard
Niedermoser in den Wintermona-

ten täglich einen detaillierten
Lagebericht zur Situation im
Bundesland Salzburg. Dieser wird
auf www.lawine.salzburg.at veröf-
fentlicht und dient vor allem Touren-
gehern als wichtige Information. 
In der Skisaison 2018/2019 ver-
zeichnete diese Plattform mehr als
1 Million Klicks. 

Ernennungen und
Ehrungen 

Auf der Tagesordnung der   58.
Jahreshauptversammlung der Salz-
burger Berufsjäger, dem Salzburger
Berufsjägertag, standen nicht nur
der Tätigkeitsbericht von Landes-
obmann Oberjäger Josef Messner,
der Kassabericht von Sekretär
Herbert Unterkofler und die An-
sprache von Landesjägermeister

Der neue Revierjäger Rudolf Bär aus Strobl (linkes Foto) und der neue Oberjäger Rupert Lengauer aus Hüttschlag
(rechtes Foto) jeweils mit Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof und Berufsjägerobmann Oberjäger Josef Messner.

(Fortsetzung auf Seite 8)

Fotos (3): LAK Salzburg
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Max Mayr-Melnhof, sondern auch
„Ernennungen und Ehrungen“.

Im Hinblick auf ihre langjährige,
hervorragende berufliche Tätigkeit
wurden von der Salzburger Jäger-
schaft Rudolf Bär zum „Revierjäger“
und Revierjäger Rupert Lengauer zum
„Oberjäger“ ernannt (siehe dazu
auch die beiden Fotos auf Seite 7).
Den Abschluss bildete schließlich
die Ehrung der Landarbeiter-
kammer für langjährige verdienst-
volle Tätigkeit um die Salzburger
Land- und Forstwirtschaft. 

Geehrt wurden: Oberjäger
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Ehrungen  beim Berufsjägertag

Zulassungsnummer
GZ02Z031847M

Günter Althuber und Oberheger
Wolfgang Pertl, beide für 27 Jahre;
Oberjäger Rupert Lengauer für
28 Jahre; Oberjäger Rupert Essl für
29 Jahre; Oberjäger Georg
Eckschlager für 30 Jahre; Oberjäger
Arthur Lienbacher für 33 Jahre;
Oberjäger Christian Hochleitner für
34 Jahre; Wildmeister Josef Grasl
für 40 Jahre; Wildmeister Johann
Putz für 44 Jahre; die Wildmeister
Franz Gollackner und Johann
Lengauer beide für 45 Jahre.
Ebenso wurde in diesem Rahmen
der langjährige Mitarbeiter in der
Salzburger Jägerschaft, Ing. Robert
Kriegl für 30 Jahre geehrt.

Die Landarbeiterkammer mit
Präsident Thomas Zanner und KAD
Dr. Otmar Sommerauer gratulierten
den Geehrten auf das Herzlichste.

(Fortsetzung von Seite 7)
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Nicht vergessen:
EU-Wahl 

am 26. Mai 2019
Am Sonntag, den 26. Mai 2019
werden die Mitglieder (Abgeordne-
ten) des Europäischen Parlaments
neu gewählt. 
Das Europäische Parlament vertritt
die Bürgerinnen und Bürger der
Europäischen Union (EU). Dieses
trifft wichtige Entscheidungen für
die Europäische Union und vertritt
derzeit rund 512 Millionen Bürger-
innen und Bürger aus den aktuell
28 Mitgliedstaaten der EU. Die
Funktionsperiode im EU-Parlament
dauert fünf Jahre.

Für Österreich sind 18 Abgeord-
nete zu wählen. Gewählt werden
kann im Wahllokal des Heimat-
ortes (Gemeinde mit Hauptwohn-
sitz).
Auch eine Briefwahl ist möglich.
Die dazu notwendigen Unterlagen
sind bei der Gemeinde zu bean-
tragen; entweder Schriftlich bis
22. Mai 2019 oder persönlich bis
24. Mai 2019, 12 Uhr.
In Österreich kandidieren bei der
EU-Wahl 2019 sieben Listen.
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